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Nachrichtlich 
Herrn Präsidenten 
der IT-Stelle der hessischen Justiz 
Friedrich-Ebert-Straße 28 
61118 Bad Vilbel 
 
 

Freigabeerlass zum Akteneinsichtsportal 

 

Das Akteneinsichtsportal (AEP) ist eine länderübergreifend konzipierte und entwi-

ckelte IT-Lösung zur elektronischen Bereitstellung von Gerichtsakten zur Aktenein-

sicht. Das AEP bietet die Möglichkeit, elektronische Akten (eAkten) über temporäre 

oder permanente Zugänge zugänglich zu machen. Das AEP kann dabei für sämtli-

che Arten der Akteneinsicht genutzt werden.  

 

Den eAkten, die im AEP bereitgestellt werden sollen, ist hierzu eine SAFE-ID im 

sicheren Verzeichnisdienst SAFE zuzuordnen. Die eAkte wird zur Akteneinsicht in 

e2A über eine gesonderte Funktionalität an das Akteneinsichtsportal unter Angabe 

der SAFE-ID des Einsichtsnehmers übersandt. Der Einsichtnehmer erhält durch An-

gabe seiner SAFE-ID und der Nutzung der jeweiligen Zugangsdaten Zugriff auf die 

entsprechende eAkte. Die Einsicht ist im Akteneinsichtsportal auf 30 Tage be-

schränkt. Die Einsicht kann gerichtsseitig, sofern erforderlich, auch früher entzogen 

werden. Die Bereitstellung der Akte im AEP hat momentan ausschließlich als ZIP-

Datei zu erfolgen. Die im AEP zur Einsicht bereitgestellte Akte bildet dabei die eAkte 

zum Zeitpunkt der Übersendung an das AEP ab. Von der Nutzung der Beiakten-

Funktionalität ist derzeit abzusehen. Gegenwärtig kann es zudem bei der Überlei-

tung aus dem AEP zur SAFE-Anmeldemaske aus dem Intranet und aus e2A mit 

dem Browser Edge noch zu einer Fehlermeldung kommen. Der reibungslose Zu-

gang ist jedoch mit dem GFW-Edge-Browser gewährleistet. Mit einer Lösung des 

Fehlers ist kurzfristig zu rechnen.   

 

Temporäre Nutzer haben den Zugriff auf das Akteneinsichtsportal für einen konkre-

ten Fall in einem einzigen Verfahren. Dabei ist vom Gericht eine temporäre SAFE-

ID zu generieren und diese nebst Zugangsdaten an den Einsichtnehmer zu über-

senden.  
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Bei permanenten Nutzern ermöglicht der Zugriff auf das Akteneinsichtsportal eine 

regelmäßige Akteneinsicht unter Verwendung einmaliger, gleichbleibender Zu-

gangsdaten. Hierfür kann, etwa bei Anwälten, eine bereits vorhandene SAFE-ID 

genutzt werden.   

 

Das AEP steht sämtlichen Dienststellen, die bereits mit der elektronischen Akte ar-

beiten, zur Verfügung und wird hiermit zur Nutzung ab dem 1. Februar 2024 freige-

geben. 

 

Bei der Nutzung des AEP sind die in der Anlage zu diesem Erlass beigefügten 

Handlungshinweise der IT-Stelle der hessischen Justiz vom 17. Januar 2024 ge-

machten Vorgaben zu beachten.  

 

Ich bitte darum, den Erlass in Ihrem Geschäftsbereich bekannt zu machen.  

 

Im Auftrag 

gez. Dr. Gröb 

 


